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RÜCKBLENDE 
DIW WOCHENBERICHT VOR 70 JAHREN

Änderungen in den Gläubiger- und Schuldnerpositionen  
in der Bundesrepublik (1953)

Die Entwicklung der Gläubiger- und Schuldnerpositio-
nen in Westdeutschland führte im vergangenen Jahre zu 
bemerkenswerten Konstellationen1). Nachfolgend wird 
versucht, ein Totalbild der Veränderungen im Verlaufe 
des Jahres 1953 aufzuzeigen. Faßt man für jeden der gro-
ßen volkswirtschaftlichen Bereiche (Wirtschaft, öffent-
liche Hand, Private Haushaltungen usw.) Gut haben und 
Verschuldung gegenüber den übrigen Bereichen jeweils 
zu einer einzigen Zahl — dem „Geldpotential“ des 
Bereichs — zusammen, so spiegelt die zeitliche Verände-
rung dieser Salden die geänderten Schuldner- und Gläu-
bigerverhältnisse wider (Vgl. die umstehende Tabelle).

1) Vgl. Wochenbericht des DIW, 21. Jg., Nr. 39 vom 24.9.54.

Aus dem Wochenbericht Nr. 40 vom 1. Oktober 1954

© DIW Berlin 1954
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ZITAT

„Der Gender Pay Gap ist besonders groß in männerdominierten Branchen wie 

dem  verarbeitenden Gewerbe, unabhängig davon, ob die Unternehmen im Besitz von 

 Männern oder von Frauen sind. Im Dienstleistungsbereich zeigt sich ein anderes 

 Bild, hier sind die Verdienstabstände  nahezu null, wenn Unternehmen in der Hand 

von Frauen sind.“ — Alexander Kritikos —

AUF EINEN BLICK

Gender Pay Gap sinkt in vielen Branchen, wenn 
Unternehmen im Besitz von Frauen sind
Von Alexander S. Kritikos, Mika Maliranta, Veera Nippala und Satu Nurmi

• Erstmalige Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Geschlecht der Unternehmer*innen 
und dem Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen

• Berechnung auf Basis von finnischen Daten gehen von einem Lohngefälle von insgesamt 
elf Prozent zwischen Männern und Frauen aus

• Studie zeigt, dass Lohnlücke in Unternehmen im Eigentum von Frauen um mehr als 
zwei Prozentpunkte niedriger ausfällt als in Unternehmen von Männern

• Erhebliche Branchenunterschiede: Geschlecht der Eigentümer*innen spielt im verarbeitenden 
Gewerbe keine Rolle, in Dienstleistungsbranchen ist der Verdienstabstand deutlich geringer

• Anreize für Frauen, Unternehmen zu gründen, könnten Gender Pay Gap reduzieren und 
wirtschaftliches Wachstum fördern

http://www.diw.de/mediathek
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ABSTRACT

Welchen Einfluss haben Frauen in Führungspositionen auf den 

Gender Pay Gap? Um dieser Frage nachzugehen, untersucht 

der Bericht erstmalig den Zusammenhang zwischen dem 

Geschlecht von Unternehmer*innen und den Löhnen, die den 

weiblichen Beschäftigten im Vergleich zu ihren männlichen 

Kollegen gezahlt werden. Dazu werden mit Deutschland 

vergleichbare Daten aus Finnland analysiert. Ausgehend 

von einem geschlechtsspezifischen Lohngefälle von rund elf 

Prozent ist die Lohnlücke in Unternehmen im Eigentum von 

Frauen mehr als zwei Prozentpunkte niedriger als in Unter-

nehmen im Eigentum von Männern. Darüber hinaus lassen 

sich erhebliche Branchenunterschiede feststellen. Während 

etwa im verarbeitenden Gewerbe das Geschlecht der Unter-

nehmer*innen keine Rolle für den geschlechtsspezifischen 

Verdienstabstand spielt, gibt es in Dienstleistungsbranchen 

wie der Informations- und Kommunikationstechnologie oder 

in den Unternehmensdienstleistungen keinen oder nur einen 

vernachlässigbaren geschlechtsspezifischen Verdienst-

abstand, allerdings nur, wenn die Unternehmen im Besitz 

von Frauen sind. Deshalb lohnt es, Frauen auf dem Weg in 

die Selbstständigkeit stärker zu unterstützen und beste-

hende Hürden zu reduzieren. Neben positiven Wirkungen für 

wirtschaftliches Wachstum wäre eine weitere Reduktion des 

Gender Pay Gaps zu erwarten.

Nach wie vor gibt es in Deutschland wie in den meisten 
anderen Ländern Europas beträchtliche geschlechtsspezi-
fische Unterschiede in den Löhnen abhängig Beschäftigter 
zulasten von Frauen.1 Die als ‚Gender Pay Gap‘2 bezeich-
nete Lohnlücke erfasst die prozentualen Unterschiede in 
den Bruttostundenlöhnen zwischen weiblichen und männ-
lichen Beschäftigten. In Deutschland liegt die so genannte 
unbereinigte Lohnlücke seit vielen Jahren bei 20 Prozent, 
Tendenz leicht sinkend.3

In der öffentlichen Diskussion stellt sich zunehmend die 
Frage, inwieweit die geschlechtsspezifische Zusammenset-
zung des Unternehmensmanagements Einfluss auf die Ver-
dienstlücke von Frauen haben kann.4 Weibliche Vorgesetzte 
können in der Lage sein, dieses Lohngefälle zu verringern, 
und zwar in dem Maße, in dem der Gender Pay Gap auf dis-
kriminierende Praktiken gegenüber weiblichen Beschäftig-
ten zurückzuführen ist. Gleichzeitig müssen weibliche Vor-
gesetzte aber auch motiviert sein, diese Art von Diskrimi-
nierung abzubauen oder sich für Lohngleichheit zwischen 
den Geschlechtern einzusetzen. Die meisten (aber nicht 
alle) Forschungsarbeiten in diesem Bereich deuten auf eine 
moderate, aber signifikante Verminderung der Verdienstlü-
cke hin, wenn Unternehmen mit überwiegend männlichen 
Führungskräften mit Unternehmen mit überwiegend weib-
lichen Führungskräften verglichen5 oder wenn die Auswir-
kungen eines Wechsels von einer männlichen zu einer weib-
lichen Führungskraft auf die Lohnstruktur der Beschäftig-
ten analysiert werden.6 Da weibliche Führungskräfte jedoch 

1 Julia Schmieder und Katharina Wrohlich (2021): Gender Pay Gap im europäischen Vergleich: 

Positiver Zusammenhang zwischen Frauenerwerbsquote und Lohnlücke. DIW Wochenbericht 

Nr. 9, 141–147 (online verfügbar, abgerufen am 1. September 2024. Dies gilt auch für alle anderen 

 Online-Quellen dieses Berichts, sofern nicht anders vermerkt).

2 Zur Diskussion des Begriffs siehe den Eintrag Gender Pay Gap im Glossar des DIW Berlin 

 (online verfügbar).

3 Virginia Sondergeld und Wrohlich (2024): Gender Pay Gap in einem Betrieb sinkt mit mehr 

Frauen in Führungspositionen. DIW Wochenbericht Nr. 3, 38–43 (online verfügbar).

4 Sondergeld und Wrohlich (2024), a. a. O.

5 Siehe für Deutschland beispielsweise Anja-Kristin Abendroth et al. (2017): Women at Work: 

 Women’s Access to Power and the Gender Earnings Gap. ILR Review 70, 190–222, oder zuletzt 

 Sondergeld und Wrohlich (2024), a. a. O.

6 Siehe zum Beispiel Lena E. Hensvik (2014): Manager Impartiality: Worker-Firm Matching and 

the Gender Wage Gap. ILR Review 67, 395–421.

Gender Pay Gap sinkt in vielen Branchen, 
wenn Unternehmen im Besitz von 
Frauen sind
Von Alexander S. Kritikos, Mika Maliranta, Veera Nippala und Satu Nurmi

GENDER PAY GAP
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in der Regel weder Mehrheitsaktionärinnen noch Eigentü-
merinnen dieser Unternehmen sind, können sie womöglich 
nicht frei über Lohnvereinbarungen entscheiden. Ihr mode-
rierender Einfluss auf das geschlechtsspezifische Lohnge-
fälle wäre somit eingeschränkt.

Dagegen wurde bisher nicht untersucht, inwieweit das 
Geschlecht von Firmeneigentümer*innen (Unterneh-
mer*innen) Einfluss auf die Verdienstlücke von Frauen 
haben kann. Unternehmerinnen haben durch ihre Kapital-
investitionen und Gewinnbeteiligung mehr organisatori-
sche Macht. Gleichzeitig haben sie auch ein größeres Eigen-
interesse an ihrer Unternehmung als die zumeist abhängig 
beschäftigten Managerinnen. Unternehmerinnen können 
daher freier über die Löhne ihrer Beschäftigten entscheiden 
als Managerinnen. Insbesondere in eher kleinen Unterneh-
men könnte es keine Eingriffe durch andere leitende Ange-
stellte in den Lohnprozess geben. Zusätzlich kommt hinzu, 
dass Unternehmerinnen in der Lage sind, vom ersten Tag 
der unternehmerischen Aktivitäten an auf Lohngleichheit 
zu achten, wenn sie die Unternehmung selbst gegründet 
haben. Im Gegensatz dazu werden Frauen, die in bereits 
etablierten Unternehmen als Führungskräfte starten, in 

laufende Lohnfindungsprozesse einbezogen. Dort finden sie 
häufig geschlechtsspezifische Lohngefälle vor, bei denen es 
schwerer sein kann, vorhandene Lohnlücken zu reduzieren.

Vor diesem Hintergrund untersucht der vorliegende Bericht 
welche Rolle das Geschlecht von Unternehmer*innen für 
die Lohnstruktur in den jeweiligen Unternehmen spielt, mit-
hin also welche Bruttostundenlöhne Frauen relativ zu Män-
nern in Unternehmen im Besitz von Frauen im Vergleich 
zu Unternehmen im Besitz von Männern gezahlt werden.7 
Dafür werden Daten für Finnland verwendet, da für Deutsch-
land eine solche Analyse aus Datenbeschränkungen nicht 
möglich ist. Finnland ist in diesem Zusammenhang durch-
aus vergleichbar mit Deutschland. Der unbereinigte Gen-
der Pay Gap lag in Finnland zuletzt bei rund 17 Prozent, in 
Deutschland war dieser im gleichen Jahr 2017 bei 20 Pro-
zent. Die Frauenerwerbsquote ist in beiden Ländern ähn-
lich hoch mit 74 Prozent in Deutschland und 76 Prozent in 

7 Dieser Wochenbericht basiert auf Alexander S. Kritikos, Mika Maliranta, Veera Nippala, Satu 

Nurmi (2024): Does Gender of Firm Ownership Matter? Female Entrepreneurs and the Gender Pay 

Gap. Journal of Population Economics 37 (2024), Art. 52, 31 S (online verfügbar).

Kasten 1

Daten

Um zu untersuchen, wie sich das Verhältnis der Löhne von weib-

lichen zu männlichen abhängig Beschäftigten in Unternehmen 

im Besitz von Frauen von dem Lohnverhältnis in Unternehmen 

im Besitz von Männern unterscheidet, werden verschiedene 

finnische Registerdaten zu privatwirtschaftlichen Unternehmen 

und ihren Beschäftigten genutzt, die vom finnischen Statistikamt 

für Forschungszwecke verwaltet werden. Darunter finden sich für 

den Zeitraum 2006 bis 2015 die Verdienststrukturstatistik (SES), 

die finnischen Längsschnittdaten zu Arbeitgebern und abhängig 

Beschäftigten (FLEED), die finnischen Längsschnittdaten zu Eigen-

tümer*innen und Arbeitnehmer*innen (FLOWN) sowie Daten des 

finnischen Patent- und Registeramts. FLEED wurde 2016 einge-

stellt.

Der Datensatz verknüpft Eigentümer*innen und abhängig Be-

schäftigte so, dass daraus Informationen über die Beschäftigungs-

struktur in den Unternehmen resultieren, das Geschlecht aller Be-

schäftigten und ihre Löhne lassen sich somit mit dem Geschlecht 

der Unternehmer*innen und anderen Unternehmensmerkmalen 

in Beziehung setzen. Die Zielpopulation sind die im finnischen 

Unternehmensregister erfassten privaten Unternehmen mit be-

schränkter Haftung mit mindestens einer abhängig beschäftigten 

Person.

Die Unternehmensinformationen sind mit den jährlichen Perso-

naldaten und den Daten der Verdienststrukturstatistik (SES) vom 

finnischen Statistikamt verknüpft, die detaillierte Informationen 

über die Stunden- und Monatsverdienste aller abhängig Beschäf-

tigten sowie über Teilzeitbeschäftigung enthalten. Die SES-Daten 

ermöglichen die Berechnung von Monatslöhnen ohne Sonderzah-

lungen, zum Beispiel für Überstunden, Schichtarbeit oder atypi-

sche Arbeitszeiten, Bereitschaftsdienste oder Zulagen. Die Stun-

denverdienste können um zusätzliche Jahresprämien und Zulagen 

bereinigt werden. Der Erfassungsgrad der Daten für den privaten 

Sektor liegt je nach Jahr und Branche zwischen 55 und 75 Prozent 

der gesamten Beschäftigung im privaten Sektor.

Schließlich werden diese Daten mit Informationen über die Eigen-

tumsverhältnisse der Unternehmen aus den finnischen Längs-

schnittdaten (FLOWN) des finnischen Statistikamtes verknüpft. 

Die finnische Steuerbehörde verlangt von den Unternehmen die 

Angabe der zehn größten Anteilseigner*innen. Bei mehr als zehn 

Anteilseigner*innen werden diejenigen berücksichtigt, die min-

destens zehn Prozent der Unternehmensanteile halten. Um den 

Erfassungsgrad der Daten zu den persönlichen Anteilseigner*in-

nen zu erhöhen, wurden die persönlichen Anteilseigner*innen in 

drei Kategorien eingeteilt: Unternehmen mit einem Frauenanteil 

unter den Eigentümer*innen von mehr als 60 Prozent werden als 

Unternehmen im Besitz von Frauen, Unternehmen mit einem Män-

neranteil unter den Eigentümer*innen von mehr als 60 Prozent als 

Unternehmen im Besitz von Männern definiert. Gemischt geführte 

Unternehmen haben einen Anteil von 40 bis 60 Prozent männli-

cher und weiblicher Eigentümer*innen. Die übrigen werden als 

Unternehmen mit unbekannter Eigentümerstruktur kategorisiert. 

Diese letzte Kategorie ist die größte in Bezug auf die Beschäfti-

gung, da sie börsennotierte Unternehmen und größere Unterneh-

men im Streubesitz umfasst.

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/289589/1/GLO-DP-1422.pdf
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Finnland. Auch ist der Anteil der Bevölkerung mit „tradi-
tionellem Rollenbild“ in beiden Ländern ähnlich niedrig.8

Warum das Geschlecht von Unternehmer*innen 
eine Rolle spielt

Die Fähigkeit, den Teil des beobachtbaren geschlechtsspe-
zifischen Verdienstabstandes zu verringern, der auf diskri-
minierende Praktiken zurückzuführen sein könnte, ist eine 
notwendige, aber keine hinreichende Bedingung, um die-
sen Teil des Lohngefälles zu reduzieren. Unternehmerinnen 
(wie auch Managerinnen) müssen auch den Willen und die 
Bereitschaft dazu haben, diesen Teil des Verdienstabstands 
zu beseitigen. In der theoretischen Forschung herrscht Unei-
nigkeit darüber, inwieweit weibliche Vorgesetzte diese Bereit-
schaft mitbringen.

Einerseits spricht die Forschung vom „same gender ap-
proach“. Demnach haben weibliche Vorgesetzte – hier Un-
ternehmerinnen – homophile Präferenzen, die zu gemein-
samen Interessen zwischen ihnen und den weiblichen 

8 Für alle Vergleiche siehe die Tabelle in Schmieder und Wrohlich (2021), a. a. O.

Beschäftigten im Betrieb führen.9 Mithin können Unterneh-
merinnen weibliche Beschäftigte unterstützen, ihnen helfen 
oder als Mentorinnen fungieren, etwa indem sie diese häu-
figer befördern oder ihnen eben relativ höhere Löhne zah-
len.10 Eine alternative Erklärung für homophile Bindungen 
ist, dass Vorgesetzte aufgrund von geschlechtsspezifischen 
Unterschieden im Kommunikationsstil die Fähigkeiten ihrer 
Beschäftigten besser einschätzen können, wenn diese dem 
gleichen Geschlecht angehören.11

Aber es gibt auch Zweifel an diesem Ansatz, wonach die 
hierarchische Beziehung zwischen Unternehmerinnen und 
ihren weiblichen Beschäftigten homophilen Präferenzen ent-
gegenwirkten. Frauen können den Wunsch von Männern 
teilen, Frauen in niedrigeren Positionen zu diskriminieren.12 
Unternehmerinnen, die in männerdominierten Branchen 
arbeiten, müssten „Teil des Teams“ bleiben, um von ihren 
männlichen Beschäftigten akzeptiert zu werden. Andere 
argumentieren, dass es kulturell bedingte, hartnäckige Über-
zeugungen über den Geschlechterstatus geben könnte. Dem-
nach würden sowohl weibliche als auch männliche Vor-
gesetzte implizit von Männern zumindest in bestimmten 
Branchen größere Kompetenz erwarten.13 In eine  ähnliche 

9 Siehe Laurie A. Rudman und Stephanie A. Goodwin (2004): Gender Differences in Automatic 

In-Group Bias: Why Do Women Like Women More Than Men Like Men? Journal of Personality and 

 Social Psychology 87, 494–509.

10 David A. Matsa und Amalia R. Miller (2011): Chipping away at the Glass Ceiling: Gender Spill-

overs in Corporate Leadership. American Economic Review 101, 635–639.

11 Siehe Luca Flabbi et al. (2019): Do female executives make a difference? The impact of female 

leadership on gender gaps and firm performance. Economic Journal 129(622), 2390–2423.

12 Sameer B. Srivastava und Eliot L. Sherman (2015): Agents of Change or Cogs in the Machine? 

Reexamining the Influence of Female Managers on the Gender Wage Gap. American Journal of 

 Sociology 120, 1778–1808.

13 Cecilia L. Ridgeway (1997): Interaction and the Conservation of Gender Inequality: Considering 

Employment. American Sociological Review 62, 218.

Kasten 2

Methoden

Um den Zusammenhang zwischen dem Geschlecht der Unter-

nehmer*innen und dem geschlechtsspezifischen Lohngefälle 

entlang verschiedener Dimensionen zu testen, werden zwei 

Arten von so genannten (logarithmischen) Mincer-Lohnregres-

sionen auf der Ebene der Beschäftigten geschätzt. Im ersten 

Ansatz wird das Geschlecht der abhängig Beschäftigten, das 

Geschlecht der Unternehmer*innen und deren Interaktion 

berücksichtigt, ebenso wie mehrere Kontrollvariablen, von 

denen bekannt ist, dass sie einen Großteil des geschlechtsspe-

zifischen Lohnunterschieds erklären.1 Im zweiten Ansatz wer-

den OLS-Regressionen mit (logarithmierten) Mincer-Lohnglei-

chungen getrennt nach Unternehmen im Besitz von Männern 

und Frauen durchgeführt. Außerdem werden diese von Unter-

nehmen, in denen die Anteile von Männern und Frauen (fast) 

gleich sind, getrennt betrachtet, ebenso wie von Unternehmen 

mit unbekannten Eigentümer*innen – in der Regel größere 

Unternehmen im Streubesitz, einschließlich börsennotierter 

Unternehmen. Um verschiedene Heterogenitäten in den 

Lohn unterschieden aufzudecken, werden separate Regres-

sionen nach Sektor und Unternehmensgröße durchgeführt. 

Bei allen Schätzungen werden unternehmensspezifische fixe 

Effekte berücksichtigt, die unbeobachtete Firmeneigenschaf-

ten einbeziehen, die die Lohnfestsetzung und die Auswahl der 

abhängig Beschäftigten durch die Unternehmen beeinflussen 

können.2

1 Francine D. Blau und Lawrence M. Kahn (2017): The Gender Wage Gap: Extent, Trends, 

and Explanations. Journal of Economic Literature 55, 789–865.

2 Für weitere Details siehe Kritikos et al. (2024), a. a. O.

Tabelle

Unterschiede in den Stundenlöhnen und Effekte 
nach Geschlecht der Unternehmer*in
In Prozent beziehungsweise Prozentpunkten

Unterschiede in Stundenlöhnen … 

… der weiblichen Beschäftigten in Unternehmen im Besitz von 
Männern (Prozent)

−11,3 ***

… aller Beschäftiger in Unternehmen im Besitz von Frauen 
(Prozentpunkte)

−1,4 *

… von weiblichen Beschäftigten in Unternehmen im Besitz 
von Frauen im Vergleich zu Unternehmen im Besitz von 
Männern (Prozentpunkte)

2,3 **

Anzahl der Beobachtungen 5 024 475

Anmerkungen: In den Schätzungen werden unternehmensspezifische fixe Effekte berücksichtigt 
und es werden Alter, Anzahl der Kinder unter sieben Jahren, Bildung (zweistellig), Beruf 
(dreistellig), Unternehmensgröße, Alter des Unternehmens, Wirtschaftszweig (zweistellig) und 
Jahresdummies berücksichtigt. Die Modelle werden für den Zeitraum 2006 bis 2015 geschätzt. 
Sternchen bezeichnen das Signifikanzniveau, das die statistische Genauigkeit der Schätzung 
angibt. Je mehr Sternchen, desto geringer die Irrtumswahrscheinlichkeit: ***, ** und * geben 
die Signifikanz auf dem 0,1-, Ein- und Fünf-Prozent-Niveau an.

Quelle: Eigene Berechnungen.

© DIW Berlin 2024
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Richtung weist das „Bienenköniginnen-Syndrom“,14 wonach 
sich individuell erfolgreiche Frauen (insbesondere in män-
nerdominiertem Umfeld) durch andere Frauen bedroht füh-
len oder negative stereotype Ansichten über das berufliche 
Engagement anderer Frauen haben.15 Diese Ansätze lie-
ßen erwarten, dass Unternehmerinnen nicht den Anteil 
des geschlechtsspezifischen Verdienstabstands verringern 
würden, der auf diskriminierende Praktiken am Arbeits-
platz zurückzuführen ist.16

Es ist somit eine empirische Frage, welcher der beiden 
Effekte überwiegt, das heißt, welche Löhne Unternehmerin-
nen ihren weiblichen Beschäftigten im Vergleich zu ihren 
männlichen Beschäftigten zahlen. Für beide Effektrichtun-
gen findet sich beim Vergleich von Managerinnen mit Mana-
gern empirische Evidenz, wobei die überwiegende Zahl der 
empirischen Forschung auf die Lohnlücke reduzierende 
Ergebnisse in Unternehmen mit mehr weiblichem Manage-
ment hinweist. Aus der Diskussion wird auch deutlich, dass 
„männerähnliche“ Verhaltensweisen von Unternehmerin-
nen vor allem in Konstellationen zu erwarten sind, in denen 
sie in einem von Männern dominierten Umfeld agieren. 
In einem solchen Umfeld, wie zum Beispiel im verarbei-
tenden Gewerbe, ist nicht nur das Geschlechtergefälle im 
Unternehmertum groß, sondern auch das Personal überwie-
gend männlich. Und es fällt auf, dass die beiden Analysen, 
in denen für Managerinnen keine moderierenden Effekte 
beobachtet werden, tatsächlich in männerdominierten Wirt-
schaftszweigen wie dem verarbeitenden Gewerbe durch-
geführt wurden.17 Dementsprechend könnte der Lohnfin-
dungsprozess für Unternehmerinnen in einem Umfeld, in 
dem das Geschlechterverhältnis ausgewogener ist oder in 
dem mehrheitlich Frauen beschäftigt sind, anders aussehen.

Wie zuvor schon angedeutet, ist damit zu rechnen, dass bei 
dieser Analyse auch die Unternehmensgröße eine Rolle 
spielt. Insbesondere stellt sich die Frage, ob sich der Ein-
fluss des Geschlechts der Unternehmer*innen auf das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle mit zunehmender 
Unternehmensgröße verändert. Es ist mithin wichtig, eine 
Heterogenitätsanalyse durchzuführen, die nach Branchen 
und Unternehmensgröße differenziert.

Viel weniger Unternehmen im Besitz von Frauen 
als von Männern

Für die Analysen, inwieweit das Geschlecht von Unterneh-
mer*innen für den geschlechtsspezifischen Verdienstab-
stand von Bedeutung ist, verwendet der Bericht finnische 
Registerdaten (Kasten 1). Insgesamt liegen Informationen 
über knapp 470 000 Beschäftigte in 9 193 Unternehmen des 
privaten Wirtschaftssektors in Finnland vor. Davon sind 

14 Steven Bednar und Dora Gicheva (2014): Are Female Supervisors More Female-Friendly? 

 American Economic Review 104, 370–375.

15 Belle Derks et al. (2011): Do sexist organizational cultures create the Queen Bee? British Jour-

nal of Social Psychology 50, 519–535.

16 Srivastava und Sherman (2015), a. a. O.

17 Siehe Srivastava und Sherman (2015), a. a. O. und Flabbi et al. (2019), a. a. O.

831 Unternehmen im Besitz von Frauen, 779 Unternehmen 
im gemischten Besitz und 4 196 Unternehmen im Besitz 
von Männern. Die übrigen abhängig Beschäftigten sind in 
3 387 dann großen Unternehmen beschäftigt, bei denen das 
Geschlecht der Eigentümer*innen unbekannt ist. Das im 
Hinblick auf Unternehmertum ungleiche Geschlechterver-
hältnis, das sich Deutschland und in vielen anderen indus-
trialisierten Volkswirtschaften vorfindet, wird somit auch 
für Finnland bestätigt.18

Auch die Größenverteilung der Unternehmen unterschei-
det sich nach dem Geschlecht der Unternehmer*innen. 
Unternehmen im Besitz von Frauen sind tendenziell klei-
ner als Unternehmen im Besitz von Männern. Unterneh-
men mit weniger als zehn Beschäftigten machen 70 Prozent 
der Unternehmen in weiblichem, aber nur 56 Prozent der 
Unternehmen in männlichem Besitz aus. Unternehmen im 
Besitz von Männern haben häufiger zehn bis 50 und 50 bis 
250 Beschäftigte als Unternehmen im Besitz von Frauen. 
Bei den größten Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftig-
ten handelt es sich überwiegend (aber nicht ausschließlich) 
um Unternehmen mit unbekannter Eigentümerstruktur.

18 Marco Caliendo et al. (2015): The Gender Gap in Entrepreneurship: Not just a Matter of Per-

sonality. CESifo Economic Studies 61, 202–238.

Abbildung 1

Geschlechtsspezifischer Verdienstabstand je nach Geschlecht 
der Unternehmer*innen
In Prozent

     













































Anmerkungen: Die Abbildung zeigt den Koeffizienten für weibliche abhängig Beschäftigte in der Mincer-Lohn-
gleichung (Lohnunterschied) für Unternehmen mit unterschiedlichen Eigentümerstrukturen. In den Schätzungen 
werden unternehmensspezifische fixe Effekte berücksichtigt und es werden Alter, Anzahl der Kinder unter sieben 
Jahren, Bildung (zweistellig), Beruf (dreistellig), Unternehmensgröße, Alter des Unternehmens, Wirtschaftszweig 
(zweistellig) und Jahresdummies berücksichtigt. Die Modelle werden für den Zeitraum 2006 bis 2015 geschätzt. 
Sternchen bezeichnen das Signifikanzniveau, das die statistische Genauigkeit der Schätzung angibt. Je mehr 
Sternchen, desto geringer die Irrtumswahrscheinlichkeit: ***, ** und * geben die Signifikanz auf dem 0,1-, Ein- und 
Fünf-Prozent-Niveau an.

Quelle: Eigene Berechnungen.
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In Unternehmen im Besitz von Frauen und mit gemischten Besitzverhältnissen ist 
der Gender Pay Gap geringer.
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Lohnunterschiede in Unternehmen im Besitz von 
Frauen kleiner

Das Hauptergebnis der empirischen Untersuchung des 
geschlechtsspezifischen Verdienstabstands für die gesamte 
Stichprobe (Kasten 2) zeigt: In Finnland beträgt der ange-
passte Teil des Gender Pay Gaps auf Stundenbasis im Beob-
achtungszeitraum 2006 bis 2015 11,6 Prozent. Diese Lücke 
ist in den von Unternehmerinnen geführten Unternehmen 
um 2,3 Prozentpunkte geringer. Weiterhin fällt auf, dass 
die Verringerung des geschlechtsspezifischen Lohnunter-
schieds in Unternehmen, die sich im Besitz von Frauen 
befinden, hauptsächlich durch niedrigere Löhne für männli-
che Beschäftigte erreicht wird, weniger durch höhere Löhne 
für weibliche Beschäftigte (Tabelle).

Die nach dem Geschlecht der Unternehmer*innen aufge-
schlüsselten Schätzungen bestätigen die zuvor berichtete 
Beobachtung einer um 2,3 Prozentpunkte niedrigeren Lohn-
lücke in Unternehmen im Besitz von Frauen. In Unterneh-
men mit gemischten Eigentumsverhältnissen ist der Ver-
dienstabstand ähnlich groß wie in Unternehmen, die sich 
im Besitz von Frauen befinden, in Unternehmen mit unbe-
kannten Eigentumsverhältnissen ist der Verdienstabstand 
erstaunlicherweise genauso groß wie in männergeführten 
Unternehmen. In großen Unternehmen mit unbekann-
ten Eigentumsverhältnissen wäre aufgrund der intensiven 
öffentlichen Diskussion eine stärkere Sensibilität für das 
Thema zu erwarten gewesen (Abbildung 1).

Große Unterschiede je nach Wirtschaftsbereich 
und Firmengröße

Es ist wichtig, die Analyse der Lohnunterschiede nach Bran-
chen zu differenzieren, da es Branchen gibt, in denen mehr 
Männer als Frauen beschäftigt sind und umgekehrt. Frü-
here Forschungsarbeiten deuten auf mögliche Unterschiede 
hin: In männerdominierten Branchen könnten Unterneh-
merinnen (wie auch Managerinnen) dazu neigen, männli-
chen Beschäftigten zu signalisieren, dass sie, in dem Fall 
die Eigentümerinnen, „zu den Jungs gehören“. Diese Diffe-
renzierung nach Bereichen führt zu erheblich unterschied-
lichen Ergebnissen (Abbildung 2).

Das geschlechtsspezifische Lohngefälle ist in den Branchen 
des sekundären Sektors (verarbeitendes Gewerbe und Bau-
gewerbe) und in den traditionelleren Bereichen des tertiä-
ren Sektors (Groß- und Einzelhandel) im Allgemeinen grö-
ßer als in den anderen Bereichen des Dienstleistungssek-
tors. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass in den drei oben 
genannten Branchen der geschlechtsspezifische Verdienst-
abstand in Unternehmen, die sich im Besitz von Männern 
befinden, bei 12 bis 13 Prozent liegt. In Unternehmen, die 
sich im Besitz von Frauen befinden, ist der geschlechtsspe-
zifische Verdienstabstand kaum geringer – wenn er auch im 
Baugewerbe in Unternehmen, die sich im Besitz von Frauen 
befinden, zumindest um drei Prozentpunkte kleiner ist.

Abbildung 2

Geschlechtsspezifischer Verdienstabstand je nach Geschlecht 
von Unternehmer*innen nach Wirtschaftszweigen
Koeffizient für weibliche Beschäftigte; Prozent

   



































































































































Anmerkungen: Die Abbildung zeigt den Koeffizienten für weibliche abhängig Beschäftigte in der Mincer-Lohn-
gleichung (Lohnunterschied) für Unternehmen mit unterschiedlichen Eigentümerstrukturen in verschiedenen 
Wirtschaftszweigen. In den Schätzungen werden unternehmensspezifische fixe Effekte berücksichtigt und es werden 
Alter, Anzahl der Kinder unter sieben Jahren, Bildung (zweistellig), Beruf (dreistellig), Unternehmensgröße, Alter 
des Unternehmens, Wirtschaftszweig (zweistellig) und Jahresdummies berücksichtigt. Die Modelle werden für den 
Zeitraum 2006 bis 2015 geschätzt. Sternchen bezeichnen das Signifikanzniveau, das die statistische Genauigkeit 
der Schätzung angibt. Je mehr Sternchen, desto geringer die Irrtumswahrscheinlichkeit: ***, ** und * geben die 
Signifikanz auf dem 0,1-, Ein- und Fünf-Prozent-Niveau an. Ein nicht signifikantes Ergebnis spricht hier dafür, dass der 
Gender Pay Gap nicht messbar, also Null ist.

Quelle: Eigene Berechnungen.

© DIW Berlin 2024

In vielen dienstleistungsorientierten Branchen ist der Gender Pay Gap gleich Null 
oder deutlich geringer, wenn das Unternehmen im Besitz einer Frau ist.
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Ganz anders sieht es in den meisten Bereichen des Dienst-
leistungssektors aus. In den Wirtschaftszweigen Information 
und Kommunikation, Grundstücks- und Wohnungswesen 
und Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleis-
tungen ist in Unternehmen, die sich im Besitz von Frauen 
befinden, überhaupt kein signifikanter Verdienstabstand 
zwischen den Geschlechtern zu beobachten. Ein nicht sig-
nifikantes Ergebnis spricht hier dafür, dass der Gender Pay 
Gap nicht messbar, also Null ist. In den Wirtschaftszweigen 
Verkehr und Lagerei sowie Erbringung von freiberuflichen, 
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen nur 
ein geringer Verdienstabstand von weniger als fünf Prozent. 
In diesen Wirtschaftszweigen beträgt das geschlechtsspezi-
fische Lohngefälle in Unternehmen, die sich im Besitz von 
Männern befinden, immer noch rund zehn Prozent. Somit 
gibt es hier große Unterschiede zwischen Unternehmen 
im Eigentum von Frauen und solchen im Eigentum von 
Männern, interes santerweise auch im Bereich Information 
und Kommunikation. Eine Ausnahme von diesen Beobach-
tungen bildet das Beherbergungs- und Gaststättengewerbe, 
in dem der geschlechtsspezifische Verdienstabstand unab-
hängig vom Geschlecht der Unternehmer*innen gering ist 
(circa vier Prozent).

Aus früheren Untersuchungen ist bekannt, dass die 
Unternehmensgröße einen Einfluss auf das Ausmaß des 
geschlechtsspezifischen Lohngefälles haben kann.19 Die 
Ergebnisse für drei verschiedene Unternehmensgrößen 
(kleine, mittlere und größere Unternehmen) lassen zwei 
Muster erkennen. Zum einen nimmt der geschlechtsspezi-
fische Verdienstabstand mit zunehmender Unternehmens-
größe grundsätzlich zu. Andererseits nimmt der Einfluss von 
Unternehmerinnen auf die Verringerung des geschlechts-
spezifischen Verdienstabstandes mit der Unternehmens-
größe ab. Während in kleinen Unternehmen der geschlechts-
spezifische Verdienstabstand in Unternehmen im Besitz von 
Frauen mit vier Prozent nur halb so groß ist wie in Unter-
nehmen im Besitz von Männern, ist der Verdienstabstand in 
größeren Unternehmen mit rund zwölf Prozent mehr oder 
weniger identisch. In größeren Unternehmen scheint also 
der Einfluss von Unternehmerinnen auf den geschlechtsspe-
zifischen Verdienstabstand zu schwinden, und die Entschei-
dung über die Höhe der Verdienste dürfte in diesen Unter-
nehmen wohl stärker in den Händen der dort beschäftigten 
Manager*innen liegen (Abbildung 3).20

Fazit: Mehr Unternehmerinnen könnten Gender 
Pay Gap reduzieren

Ein Teil der Untersuchungen zum Gender Pay Gap befasst 
sich mit der Frage, ob das Geschlecht der Vorgesetzten das 
Ausmaß des Verdienstabstandes zwischen männlichen und 
weiblichen Beschäftigten beeinflusst. Während sich bislang 
alle vorhandenen Studien zu diesem Thema auf den Ver-
gleich der Verdienstunterschiede in Unternehmen mit mehr 

19 Melanie Jones und Ezgi Kaya (2023): The UK gender pay gap: Does firm size matter? 

 Economica 90, 937–952.

20 Sondergeld und Wrohlich (2024), a. a. O.

weiblichen zu Unternehmen mit mehr männlichen abhän-
gig beschäftigten Führungskräften stützen, konzentriert sich 
dieser Bericht auf das Geschlecht von Unternehmer*innen.

Für die mit finnischen Daten durchgeführten Analysen lässt 
sich beobachten, dass ausgehend von einem geschlechts-
spezifischen Lohnunterschied von rund elf Prozent bei den 
Stundenlöhnen dieser Unterschied in Unternehmen im 
Besitz von Frauen mehr als zwei Prozentpunkte niedriger 
ist als in Unternehmen im Besitz von Männern. Auffallend 
ist, dass diese Angleichung eher durch eine vergleichsweise 
niedrigere Entlohnung von Männern in Unternehmen im 
Besitz von Frauen erfolgt, Frauen hingegen in den Unter-
nehmen unabhängig vom Geschlecht der Unternehmer*in-
nen ähnliche Stundenverdienste erzielen. Dieses Ergebnis 
kann somit dahingehend interpretiert werden, dass diese 
mehr als zwei Prozentpunkte des bisher unerklärten Teils 
des geschlechtsspezifischen Verdienstabstandes weniger 
auf Diskriminierung von Frauen als vielmehr auf Begüns-
tigungen von männlichen Beschäftigten in Unternehmen 
in männlichem Besitz zurückzuführen sind. Gleiches gilt 
für Unternehmen mit unbekannter Eigentümerstruktur in 
größeren Unternehmen.

Abbildung 3

Geschlechtsspezifischer Verdienstabstand je nach Geschlecht 
der Unternehmer*innen nach Unternehmensgrößen
In Prozent

     




















































Anmerkungen: Die Abbildung zeigt den Koeffizienten für weibliche abhängig Beschäftigte in der Mincer-Lohn-
gleichung (Lohnunterschied) für Unternehmen mit unterschiedlichen Eigentümerstrukturen für verschiedene Unter-
nehmensgrößen. In den Schätzungen werden unternehmensspezifische fixe Effekte berücksichtigt und es werden 
Alter, Anzahl der Kinder unter sieben Jahren, Bildung (zweistellig), Beruf (dreistellig), Unternehmensgröße, Alter 
des Unternehmens, Wirtschaftszweig (zweistellig) und Jahresdummies berücksichtigt. Die Modelle werden für den 
Zeitraum 2006 bis 2015 geschätzt. Sternchen bezeichnen das Signifikanzniveau, das die statistische Genauigkeit 
der Schätzung angibt. Je mehr Sternchen, desto geringer die Irrtumswahrscheinlichkeit: ***, ** und * geben die 
Signifikanz auf dem 0,1-, Ein- und Fünf-Prozent-Niveau an.

Quelle: Eigene Berechnungen.

© DIW Berlin 2024

Der Einfluss von Unternehmerinnen auf den Gender Pay Gap ist vor allem in 
 kleineren Unternehmen groß.
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Wichtiger noch ist, dass sich große Branchenunterschiede 
beobachten lassen. In den eher traditionellen und männer-
dominierten Branchen wie dem verarbeitenden Gewerbe 
oder dem Baugewerbe sind die geschlechtsspezifischen Ver-
dienstunterschiede insgesamt überdurchschnittlich groß. 
Auch Unternehmerinnen gelingt es in diesen Branchen 
nicht, den Gender Pay Gap wesentlich zu vermindern. In 
weiten Teilen des Dienstleistungssektors sind hingegen die 
Verdienstunterschiede insgesamt geringer. Vor allem reali-
sieren aber Unternehmerinnen relative Lohnverhältnisse 
zwischen ihren weiblichen und männlichen Beschäftigten, 
die den geschlechtsspezifischen Verdienstabstand deutlich 
sinken lassen.

Die Untersuchung verschiedener Unternehmensgrößen 
offenbart, wo der Einfluss des Geschlechts der Unterneh-
mer*innen endet. Während Unternehmerinnen in kleinen 
Unternehmen den ohnehin geringeren geschlechtsspe-
zifischen Verdienstabstand halbieren, ist ihr Einfluss auf 
den Verdienstabstand in größeren Unternehmen begrenzt. 
Stünde das Ziel eines geringen Gender Pay Gaps oben auf 
der Agenda von Eigentümerinnen großer Unternehmen, 

müssten sie Führungskräfte einstellen, die wiederum bereit 
sind, sich mit dem Abbau des geschlechtsspezifischen Ver-
dienstabstandes zu befassen.

Das Geschlecht der Unternehmer*innen ist somit für den 
Gender Pay Gap von Bedeutung. Vor allem führen Unterneh-
merinnen in Branchen mit tendenziell eher ausgeglichener 
Geschlechterstruktur der Beschäftigten geschlechtsneutrale 
Löhne ein. Zukünftige Forschung sollte daher untersuchen, 
inwieweit sich diese branchenabhängigen Unterschiede auch 
in Deutschland finden, und, wichtiger noch, welche Hinter-
gründe für das Ergebnis der geschlechtsneutralen Entloh-
nung in Unternehmen im Besitz von Frauen in spezifischen 
Branchen verantwortlich ist.

Insgesamt sind diese Beobachtungen ein Grund mehr dafür, 
Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen 
und bestehende Hürden abzubauen, vor allem wenn Unter-
nehmerinnen Personal einstellen wollen. Neben positiven 
Wirkungen für wirtschaftliches Wachstum wäre eine weitere 
Reduktion des Gender Pay Gaps zu erwarten.

JEL: J16, J24, J31, J71, L26, M13

Keywords: gender pay gap, discrimination, female firm ownership
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Das vollständige Interview zum Anhören finden Sie auf  
www.diw.de/interview

1. Herr Kritikos, Sie haben untersucht, welchen Einfluss 

Unternehmer*innen auf den Gender Pay Gap haben. 

 Warum haben Sie für diese Studie Daten aus Finnland 

verwendet? Mit deutschen Daten war es nicht möglich, 

diese Studie durchzuführen, es fehlt in Deutschland der 

Zugang zu Informationen über das Geschlecht der Eigen-

tümer*innen von Firmen, verknüpft mit Informationen zu 

den Stunden löhnen der dort Beschäftigten. Für finnische 

Unternehmen gibt es einen solchen Zugang.

2. Wie groß ist das Lohngefälle zwischen Frauen und 

Männern in Unternehmen, die im Besitz eines Mannes 

sind, und wie groß ist es für Unternehmen, die im Besitz 

einer Frau sind? Das Lohngefälle beträgt bei Unternehmen 

in der Hand von Männern nach unseren Daten durchschnitt-

lich rund elf Prozent und es sinkt um etwas mehr als zwei 

Prozentpunkte, also auf rund neun Prozent, in Unternehmen, 

die in der Hand von Frauen sind. 

3. Wie ist es zu erklären, dass vornehmlich Unterneh-

merinnen den Gender Pay Gap verringern? Wir gehen 

davon aus, dass ein Teil des Gender Pay Gaps auf Diskrimi-

nierungspraktiken zurückzuführen ist, denn man vermutet, 

dass Männer in ihren Unternehmen weibliche Beschäftigte 

schlechter bezahlen als männliche Beschäftigte in ver-

gleichbaren Positionen. Die Frage ist dann, ob Frauen, die 

ein  Unternehmen besitzen, diesen Teil des Gender Pay 

Gaps, der auf Diskriminierung zurückzuführen ist, durch eine 

 andere Lohnpolitik reduzieren.

4. Inwieweit sind die Effekte, die sie gemessen haben, 

branchen spezifisch? Tatsächlich gibt es sehr große bran-

chen  abhängige Unterschiede. In traditionell eher männlich 

dominierten Branchen, wie zum Beispiel dem ver arbeitenden 

Gewerbe oder dem Baugewerbe, sind Unternehmerinnen 

nicht bereit oder nicht in der Lage, Frauen gleich viel zu 

zahlen wie Männern. Ganz anders ist es in den Branchen des 

modernen Dienstleistungsgewerbes. Dort stellen Frauen 

eher mehr Frauen ein als Männer und wenn sie das tun, 

 sorgen sie gleichzeitig auch dafür, dass Frauen und Männer 

auf gleichen Positionen mehr oder weniger das gleiche 

Gehalt bekommen.

5. Welche Rolle spielt die Firmengröße? Die Firmen größe 

spielt eine große Rolle, denn Eigentümerinnen haben 

natürlich mehr Einfluss in Unternehmen, die klein sind. Dort 

kann man davon ausgehen, dass sie direkt über die Löhne 

ihrer Beschäftigten entscheiden. In größeren Unternehmen, 

etwa mit mehr als 200 Leuten, entscheiden meistens die 

Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene über die 

Lohnhöhe. Dort üben dann Eigentümerinnen wohl keinerlei 

Einfluss mehr auf die vereinbarten Verdienste und damit 

auf die Reduktion des Gender Pay Gaps aus.

6. Wie genau spiegeln die finnischen Daten die Situation 

in Deutschland wider? Ich denke, die finnischen Daten 

sind ein geeigneter Vergleich zu Deutschland. Wir haben in 

Finnland eine ähnlich hohe Beschäftigtenquote unter den 

Frauen wie in Deutschland, und viele Menschen, sowohl 

in der finnischen als auch in der deutschen Gesellschaft, 

sind uneingeschränkt offen dafür, dass Frauen ebenso am 

Arbeitsleben teilnehmen wie Männer.

7. Was bedeuten Ihre Ergebnisse für zukünftige politische 

Weichenstellungen? Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, 

dass Frauen, denen ein zumindest kleines Unternehmen 

gehört, dazu bereit sind, den Gender Pay Gap zu reduzieren. 

Das ist ein weiterer guter Grund, um mehr Frauen in die 

Selbstständigkeit zu bringen, also um mehr Unternehmerin-

nen zu haben. Auf diese Weise hätten Gründungen nicht nur 

grundsätzlich einen positiven Effekt auf das wirtschaftliche 

Wachstum und die wirtschaftliche Entwicklung, sondern 

würden auch die Tendenz unterstützen, Männer und Frauen 

in vergleichbaren Positionen gleich gut zu bezahlen.

Das Gespräch führte Erich Wittenberg.

Prof. Dr. Alexander S. Kritikos, Mitglied im Vorstand, 

Leiter der Forschungsgruppe Entrepreneurship 

am DIW Berlin 
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„Unternehmerinnen können 
den Gender Pay Gap weitgehend 
reduzieren“ 
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Der nächste Streit in der Bundesregierung ist mit der Debatte 

im Bundestag zum Rentenpaket II entbrannt. Dabei ist der Streit 

unnötig – und lösbar. Das Renten paket II ist ein richtiger Schritt. 

Doch egal, wie man es dreht und  wendet: In der jetzigen Form 

ist es eine Umverteilung von Jung zu Alt und schwächt die 

Generationen gerechtigkeit. Es besteht aus zwei Kernelementen: 

der Stabilisierung des Renten niveaus bei 48 Prozent, die durch 

eine stufenweise Er höhung der Beitragssätze finanziert wird, 

und dem so genannten Generationen kapital.

Die Perfidität des Generationenkapitals zeigt sich darin, dass 

die Bundesregierung 200 Milliarden Euro größtenteils an Schul-

den – und an der Schuldenbremse vorbei – in ausländische 

Unternehmen investieren will. Schulden, die sie bisher nicht 

gewillt war, für Investitionen in Bildung, Ausbildung, Infrastruk-

tur bei Kitas und Schulen, Klimaschutz und weitere Dinge zu 

tätigen, die primär der jungen und den künftigen Generationen 

zugutekommen. 

Das richtige und notwendige Element des Rentenpakets ist 

hingegen die Stabilisierung des Rentenniveaus. Dies ist alterna-

tivlos für die vielen Millionen Menschen in Deutschland heute, 

die für ihren Lebensunterhalt primär auf die gesetzliche Rente 

angewiesen sind. Die Altersarmut wird sich in den nächsten 

15 Jahren deutlich verschärfen. Die Bundesregierung hat also 

keine andere Wahl, als das Rentenniveau für Menschen mit 

geringen und mittleren Einkommen zumindest zu stabilisieren.

Der zentrale Fehler im Streit um die gesetzliche Rente liegt 

 darin, dass diese ausschließlich als ein Verteilungskampf 

zwischen Jung und Alt und zwischen Arm und Reich gesehen 

wird. Bei der gesetzlichen Rente geht es jedoch nicht nur um 

einen solchen Verteilungskampf, sondern es gibt ein riesiges 

Potenzial, durch Reformen den Kuchen zu vergrößern, also 

allen Gruppen gleichermaßen zu helfen. Die Bundesregierung 

sollte daher das Rentenpaket II abändern und durch weitere 

Maßnahmen ergänzen.

Die erste notwendige Reform ist, das Generationenkapital zu 

streichen und die dafür vorgesehenen 200 Milliarden Euro in 

ein Sondervermögen für Bildung, Qualifizierung und Infrastruk-

tur zu stecken. Ein besseres Bildungssystem erhöht die Pro-

duktivität und damit das Lohnniveau und die Rentenbeiträge 

der Beschäftigten. Eine solche Umwidmung wäre im besten 

Interesse der jungen und künftigen Generationen. Eine Stär-

kung der privaten Vorsorge nach Vorbild Schwedens sollte ein 

weiteres Element sein, ist jedoch grundlegend anders als ein 

staatliches Generationenkapital, das durch öffentliche Schulden 

finanziert wird. 

Ein zweiter Bereich sind Reformen im Arbeitsmarkt. Der beste 

Weg, um das Rentenniveau zu stabilisieren, sind nicht Beitrags-

erhöhungen, sondern mehr Menschen zu besseren Löhnen und 

mehr Stunden in Arbeit zu verhelfen. Reformen von Ehegatten-

splitting, Versicherung und Minijobs würden schnell zu mehr 

Beschäftigung und damit zu einem höheren Beitragsaufkommen 

für die gesetzliche Rente führen. Zu den notwendigen Reformen 

gehört auch eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Die Bun-

desregierung hat diesbezüglich gute Reformen auf den Weg 

gebracht und macht es nun älteren Menschen leichter, über das 

Renteneintrittsalter hinaus zu arbeiten. Das dritte Element sind 

Anpassungen im Rentensystem selbst, vor allem beim so ge-

nannten Äquivalenzprinzip und der Versicherung von Beamten 

und Selbstständigen in der gesetzlichen Rente. 

Der Streit um das Rentenpaket II ist symptomatisch für die Am-

pel: Gute Arbeit wird schlecht geredet, so dass gesellschaftliche 

Ablehnung entsteht und Vertrauen schwindet. Anstatt das Ren-

tenpaket II nun zu torpedieren, sollte die Politik das Paket durch 

weitere Reformen ergänzen. Und sie sollte das Rentenpaket II 

in einem wichtigen Punkt ändern – nämlich das Generationen-

kapital in ein Sondervermögen für Bildung, Qualifizierung und 

Infrastruktur überführen. Dann wäre dies eine gute Rentenreform, 

die auch im Sinne künftiger Generation ist.

Der Beitrag ist am 27. September 2024 in einer längeren Fassung bei 
Zeit Online  erschienen.

Marcel Fratzscher ist Präsident des DIW Berlin.  

Der Kommentar gibt die Meinung des Autors wieder.

Ein besseres Rentenpaket II 
ist möglich

MARCEL FRATZSCHER
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